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Stadtverwaltung Eisenach Eisenach, 04.01.2006
Oberbürgermeister

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur 18. Sitzung des Stadtrates der Stadt Eisenach am Freitag, dem
20. Januar 2006, um 16.00 Uhr, im Saal 13, EG, Verwaltungsgebäude, Markt 22 (Ein- und Ausgang
über Badergasse), mit folgender Tagesordnung ein:

I. Öffentlicher Teil

1) Eröffnung und Begrüßung
2) Einwohnerfragestunde
3) Genehmigung der Niederschrift über die 17. Sitzung am 16. Dezember 2005 – öffentlicher Teil
4) Mitteilungen des Oberbürgermeisters
5) Berufung eines sachkundigen Bürgers in den Ausschuss für Bildung, Schule und Sport
6) Tonaufnahme der Stadtratssitzung zur Übertragung im Wartburg-Radio

hier: Einwilligung gem. § 5 Abs. 3 Geschäftsordnung
7) Haushaltssatzung der Stadt Eisenach mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2006 und Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2006
hier: Beratung und Beschlussfassung

8) 1. Änderungssatzung zur Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Eisenach
(Zweitwohnungssteuersatzung)
hier: Beratung und Beschlussfassung

9) Zuschuss für den 4. Wartburg-Klavierwettbewerb 2006
10) Erhöhung des Sachkostenzuschusses der Stadt Eisenach für die Kindertagesstätten in freier Träger-

schaft von 12,78 € pro Monat pro bestätigtem Platz im Bedarfsplan auf 25,00 € ab 01.01.2006
11) Vergabe eines Straßennamen in der Gemarkung Neukirchen, Flur 5, für die Erschließungsstraße zu

den vorhandenen Gewerbebetrieben
12) 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt

Eisenach (Grünanlagensatzung)
hier: Beratung und Beschlussfassung

13) 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen von öffent-
lichen Grünanlagen in der Stadt Eisenach (Grünanlagengebührensatzung)
hier: Beratung und Beschlussfassung

14) Antrag der EA-Stadtratsfraktion – Antrag zur Ergänzung der Geschäftsordnung des Stadtrates der
Stadt Eisenach (Fassung vom 03.09.2004) zu § 4 Abs. 3 – Fraktionen
(TOP 19 – öffentlicher Teil – der 15. Sitzung des Stadtrates)

15) Antrag der SPD-Stadtratsfraktion – Rathauskurier
16) Antrag der EA-Stadtratsfraktion – Antrag zur Ergänzung des § 17 der Geschäftsordnung des Stadtrates

der Stadt Eisenach (Fassung vom 03.09.2004)
17) Antrag der EA-Stadtratsfraktion – Sanierung der Berufsschule „Ludwig Ehrhard“
18) Antrag der DIE LINKE-PDS-Stadtratsfraktion – Bericht über die Umsetzung der Regelungen des SGB II

hinsichtlich der Integration von Jugendlichen in Arbeit
19) Antrag der DIE LINKE-PDS-Stadtratsfraktion – Unterstützung der Proteste gegen die geplante EU –

Dienstleistungsrichtlinie (Bolkestein-Richtlinie)
20) Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

Gesellschaftsangelegenheiten
Grundstücksangelegenheiten

Schneider
Oberbürgermeister
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10 10 24 03

Betreff

Berufung eines sachkundigen Bürgers in den Ausschuss für Bildung, Schule und Sport

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss

(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 00000.40100

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

die Berufung von Herrn Dr. Günther Schmidt als sachkundigen Bürger in den Ausschuss für
Bildung, Schule und Sport

II. Begründung

Herr Peter Carstädt erklärte mit Wirkung vom 12.12.2005, dass er seine ehrenamtliche
Tätigkeit als sachkundiger Bürger niederlegt. Das Vorschlagsrecht für die Besetzung
steht der CDU-Stadtratsfraktion zu. Diese teilte mit, dass Herr Dr. Günther Schmidt als
sachkundiger Bürger für den Ausschuss für Bildung, Schule und Sport vorgeschlagen
wird.

Schneider
Oberbürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Strathmann Steffan (Tel.:Nr_670 150)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine

 Bedenken
Bedenken

Anmerkungen
Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift



Rundfunkübertragung Stadtrat Seite: 6
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10 10-st

Betreff

Tonaufnahme der Stadtratssitzung zur Übertragung im Wartburg-Radio
Hier: Einwilligung gem. § 5 Abs. 3 Geschäftsordnung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss

(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Rundfunkübertragung Stadtrat Seite: 7
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I. Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:
Der Stadtrat beschließt:

Der Stadtrat stimmt der Tonaufzeichnung der Stadtratssitzungen durch den Offenen Kanal „Wartburg-
Radio 96,5“ im Rahmen der Regelungen des § 5 Abs.3 der Geschäftsordnung zu.

Das Recht jedes einzelnen Stadtratsmitgliedes, eine Aussetzung der Tonaufzeichnung während seines
Redebeitrages zu verlangen, bleibt unberührt. Das entsprechende Verlangen ist dem
Stadtratsvorsitzenden mündlich oder schriftlich mitzuteilen.

II. Begründung

Der Offene Kanal „Wartburg-Radio 96,5“ hat die Zustimmung zur Aufzeichnung von Stadtratssitzungen
beantragt. Die Aufzeichnungen sollen unbearbeitet, aber zeitversetzt im Wartburg-Radio gesendet
werden. Zur Begründung verweist das Wartburg-Radio darauf, dass hierdurch auch diejenigen
Hörerinnen und Hörer einen wichtigen Teil der Kommunalpolitik verfolgen können, die nicht selbst zur
Sitzung kommen können. Das Interesse an solchen Sendungen sei relativ groß, wie Erfahrungen z.B. in
Jena zeigen würden, wo derartige Aufzeichnungen bereits im dortigen Offenen Kanal gesendet werden.

Der Ältestenrat hat sich in zwei Sitzungen mit den verschiedenen Aspekten einer solchen
Rundfunkübertragung befasst und hierbei auch eine rechtliche Bewertung durch das
Landesverwaltungsamt erbeten. Diese liegt als Anlage bei und bestätigt die Rechtsauffassung der
Stadtverwaltung.

Sofern der Stadtrat der Tonaufzeichnung zustimmt, kann weiterhin jedes Stadtratsmitglied die
Aussetzung der Aufzeichnung während seines Redebeitrages verlangen. Nach entsprechender Mitteilung
an den Stadtratsvorsitzenden sorgt dieser für die entsprechende Umsetzung.

Schneider
Oberbürgermeister

Anlagen und Verteiler
Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 23.11.2005
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Strathmann Strathmann (Tel.:Nr_101)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine

 Bedenken
Bedenken

Anmerkungen
Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20 20 01

Betreff

Haushaltssatzung der Stadt Eisenach mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2006 und Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2006
hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss

(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : siehe HH-Entwurf
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : siehe HH-Entwurf

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Die Ortschaftsräte empfehlen,
der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen empfiehlt,
der Ausschuss für Bildung, Schule und Sport empfiehlt,
der Jugendhilfeausschuss empfiehlt,
der Werkausschuss empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

die Haushaltssatzung mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2006 und den Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2006 mit folgenden Eckdaten.

A. Haushaltssatzung der Stadt Eisenach

Das Haushaltsvolumen wird wie folgt festgesetzt:
- € -

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben 74.217.513
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben 11.616.547
Gesamthaushalt in Einnahmen und Ausgaben 85.834.060

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt 662.945 €.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes
wird in Höhe von 1.500.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 738.575 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf  10.000.000 € festgesetzt.

Die Hebesätze der Gemeindesteuern sind entsprechend der vom Stadtrat in 2003 beschlossenen
Hebesatzsatzung  wie folgt festgelegt:

215 v. H. Grundsteuer A / 350 v. H. Grundsteuer B
380 v. H. Gewerbesteuer.

B. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Eisenach

Das Volumen des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:
- € -

Erfolgsplan Im Ertrag
Im Aufwand
(einschl. Zins und Steuer)

11.722.950
12.348.950

Überschuß (+) / Verlust (-) -626.0000
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe 208.000

Eine Kreditaufnahme wurde nicht geplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.000.000 € festgesetzt.
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II. Begründung

In der Sitzung des Stadtrates am 16.12.2005 wurden der Entwurf der Haushaltssatzung 2006 und des
Wirtschaftsplanes 2006 eingebracht und zur weiteren Beratung an die Ausschüsse verwiesen.

Auf die Erläuterungen im Vorbericht und zu den Einzelplänen sowie den Anlagen wird verwiesen.

Nach den erfolgten Haushaltsdiskussionen in den Ausschüssen, Fraktionen und Ort-schaftsräten soll nun
die Beschlussfassung erfolgen. Die in der Vorlage dargestellten Eckdaten entsprechen den Werten bei
Einbringung des Haushaltsentwurfes.

Nach Beschlussfassung werden die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan umgehend der
Aufsichtsbehörde zur Genehmigung und Würdigung zugeleitet.

Schneider
Oberbürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Oberbürgermeister Hartmann Seibicke (Tel.:Nr.204)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine

 Bedenken
Bedenken

Anmerkungen
Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.2-20.6/1

Betreff

1. Änderungssatzung zur Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Eisenach
(Zweitwohnungssteuersatzung)
hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss

(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 90000.000.02700
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0561/2002 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

Die 1. Änderungssatzung zur Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt
Eisenach (Zweitwohnungssteuersatzung) unter Verzicht auf eine zweite Beratung nach § 15 Abs. 2
Geschäftsordnung.

II. Begründung

Das Bundesverfassungsgericht (BverfG) hat am 11. Oktober 2005 folgende Entscheidung getroffen:

Die Zweitwohnungssteuer für die berufsbedingte Nebenwohnung eines verheirateten Berufstätigen ist
unzulässig, soweit die Innehabung einer aus beruflichen Gründen gehaltenen Wohnung eines nicht
dauernd getrennt lebenden Verheirateten besteuert wird, dessen eheliche Wohnung sich in einer anderen
Gemeinde befindet.

In der Begründung des Urteils heißt es, die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer von diesem
Personenkreis diskriminiert die Ehe und verstößt gegen den Artikel 6 Abs. 1 Grundgesetz.

Nach § 31 Abs. 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz sind Entscheidungen des BverfG für alle Behörden
und damit auch für die Stadtverwaltung Eisenach verbindlich.

Die Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Eisenach
(Zweitwohnungssteuersatzung) vom 12.07.2002 verstößt gegen die Grundsätze dieser neuen
Rechtssprechung. Sie ist um o.g. Befreiungstatbestand zu erweitern.

Die Satzungsänderung erfolgt mit Wirkung 20.07.2002.

Diese rückwirkende Änderung ist zulässig und in der Verwaltungspraxis weithin üblich, wenn eine
Gemeinde die Unwirksamkeit ihrer Satzung für wahrscheinlich hält (vgl. BverwG, U.v.28.11.1975 – IV
C 45.74) z.B. weil im Verwaltungsstreitverfahren einer anderen Gemeinde eine gleichlautende oder
gleich auszulegende Satzungsbestimmung für unwirksam erklärt worden ist.

Diese Voraussetzungen liegen vor. Mit der Entscheidung des BverfG vom 11. Oktober 2005 wurden die
Satzungen über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer der Landeshauptstadt Hannover sowie der
Stadt Dortmund für nichtig erklärt.

Der Gemeinde- und Städtebund Thüringen sowie das Thüringer Landesverwaltungsamt haben vorab eine
Prüfung des Satzungsentwurfes vorgenommen. Der in der 1. Änderungssatzung aufgenommene
Befreiungstatbestand wird den Anforderungen des Beschlusses vom BverfG vom 11.10.2005 in
umfassendem Maße gerecht.

Schneider
Oberbürgermeister

AnlagenAnlagen

Entwurf der Satzung zur Änderung der Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt
Eisenach



zuschuss WKW 2006 Seite: 16
AZ:

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Oberbürgermeister Hartmann Richter (Tel.:220)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine

 Bedenken
Bedenken

Anmerkungen
Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

II 41           

Betreff

Zuschuss zum 4. Wartburg-Klavierwettbewerb 2006

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss

(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 11000.16800
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 33200.71830

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



zuschuss WKW 2006 Seite: 18
AZ:

I. Beschlussvorschlag
Der Oberbürgermeister der Stadt Eisenach empfiehlt,
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
Der Stadtrat beschließt:

1. Für die Durchführung des 4. Wartburg-Klavierwettbewerbs 2006 erhält der
Wartburg-Klavierwettbewerb e. V. – Gesellschaft der Freunde und Förderer
des nationalen Wettbewerbs einen Zuschuss in Höhe von

7.500,00 Euro – siebentausendfünfhundert Euro

im Vorgriff auf den Haushalt 2006.

2. Die Gewährung des Zuschusses steht unter dem Vorbehalt, dass der 4.
Wartburg-Klavierwettbewerb 2006 damit und durch Zuwendungen Dritter
finanziell abgesichert ist und durchgeführt wird.

II. Begründung

Bei dem Wartburg-Klavierwettbewerb handelt es sich um die zur Zeit größte nationale
kulturelle Veranstaltung für junge Künstlerinnen und Künstler in Deutschland, die vom
7. bis 12. März 2006 in Eisenach zum 4. Mal stattfinden soll und damit bereits einen
festen Platz im Kulturgeschehen der Stadt Eisenach innehat .

In diesem Jahr soll der Klavierwettbewerb unter der Schirmherrschaft des Minister-
präsidenten des Freistaates Thüringen, Herrn Dieter Althaus, stattfinden, der schon
zugesagt hat und es wird mit seiner Anwesenheit bei der Endausscheidung im Landes-
theater  Eisenach am 12. März 2006 gerechnet.

Als Jurymitglieder konnten bereits zum Teil weltbekannte Künstler ihres Genres
geworben werden und auf Grund der erfolgten Ausschreibung im Frühsommer letzten
Jahres haben sich 20 musikalische Talente für den Wettbewerb angemeldet.

Die kulturelle Veranstaltung kann aber nur durchgeführt werden, wenn der finanzielle
Rahmen von ca. 60.000,00 € durch Sponsorengelder, Spenden und öffentliche
Zuschüsse gesichert ist. Im Gegensatz zu den ersten Wettbewerben ist auf Grund der
wirtschaftlichen Situation, insbesondere das Sponsoring rückläufig, wobei die Kosten
für die Durchführung des Wettbewerbes sich nicht reduzieren. Der Zuschuss der Stadt
würde einen Teil der Gesamtfinanzierung des 4. Wartburgklavierwettbewerbes
bedeuten, ohne den die Durchführung nicht möglich wäre.

Die Deckung der Kosten erfolgt über die zusätzliche Einnahme im Bereich des
Standesamtes (öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Gemeinde Hörselberg).

Schneider                                                              Lieske
Oberbürgermeister                                                hauptamtliche Beigeordnete



Erhöhung des Sachkostenzuschusses an freie Träger Seite: 19
AZ:  51.13.502



Erhöhung des Sachkostenzuschusses an freie Träger Seite: 20
AZ:  51.13.502

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

U. Lieske

Dezernentin

Lorenz

Kulturamtsleiter

Lorenz (Tel.:Nr. 670419 )

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine

 Bedenken
Bedenken

Anmerkungen
Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift



Erhöhung des Sachkostenzuschusses an freie Träger Seite: 21
AZ:  51.13.502

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

II 51 51.13.502

Betreff

Erhöhung des Sachkostenzuschusses der Stadt Eisenach für die Kindertagesstätten in freier
Trägerschaft von 12,78 € pro Monat pro bestätigtem Platz im Bedarfsplan auf 25,00 € ab 01.01.2006

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss

(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 47100.718003- 718009

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 702/97 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Erhöhung des Sachkostenzuschusses an freie Träger Seite: 22
AZ:  51.13.502

I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Ausschuß für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen empfiehlt,
der Jugendhilfeausschuß empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuß empfiehlt,
der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt::

die Erhöhung des Sachkostenzuschusses der Stadt Eisenach für die Kindertagesstätten in freier
Trägerschaft von 12,78 € pro Monat pro bestätigtem Platz im Bedarfsplan auf 25,00 € ab 01.01.2006.

II. Begründung

Mit dem 01. Januar 2006  tritt der Artikel 4 des Familienfördergesetzes  -ThürKitaG- in Kraft . Mit
diesem Gesetz kommt es zu Kürzungen bei der Zahlung von Fördermitteln durch das Land.

So erhalten die freien gemeinnützigenTräger von Januar bis Juni 2006 Zuschüsse zu den Sachkosten nur
noch in Höhe von 10,00 € monatlich (bisher 20,45 €) für jeden im Bedarfsplan ausgewiesenen Platz im
Kindergarten.

Ab Juli 2006 werden die Sachkostenzuschüsse gänzlich wegfallen.

Dies bedeutet, dass pro Platz in freier Trägerschaft im Jahr 2006 185,40 € vom Land weniger an
Sachkostenzuschüssen gezahlt werden.
Mit der Erhöhung der Sachkostenzuschüsse auf 25,00 € pro Monat würde die Stadt Eisenach davon
146,64 € im Jahr ausgleichen können.

Gemäß § 18 Abs. 1, Satz 1 des Thür KitaG werden die Kosten der Kindertagesbetreuung durch
Zuschüsse des Landes, durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, durch die
Wohnsitzgemeinden, durch Elternbeiträge und nach Möglichkeit durch Eigenleistungen des Trägers
gedeckt.
§ 18 Abs. 4, Satz 1 sagt aus, dass die Wohnsitzgemeinde den durch die Elternbeiträge und den möglichen
Eigenanteil des Trägers nicht gedeckten Anteil der erforderlichen Betriebskosten zu übernehmen hat.

Die Erhöhung der Sachkosten der Stadt Eisenach als örtlicher Träger der Jugendhilfe ist als
Betriebskostenanteil der zuständigen Wohnsitzgemeinde zu verstehen.

Die zusätzlich erforderlichen Mittel für 2006 wurden in der Haushaltsstelle 47100.718003 geplant.

Oberbürgermeister hauptamtliche Beigeordnete

Anlagen und Verteiler



Vergabe eines Straßennamens, Gemarkung Neukirchen, Flur 5, Am Reitenberg Seite: 23
AZ:  65.16-1859-5-1219



Vergabe eines Straßennamens, Gemarkung Neukirchen, Flur 5, Am Reitenberg Seite: 24
AZ:  65.16-1859-5-1219

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

U. Lieske V. Stephan (Tel.:762) U.Scharfenberg (Tel.:670 795)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine

 Bedenken
Bedenken

Anmerkungen
Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung



Vergabe eines Straßennamens, Gemarkung Neukirchen, Flur 5, Am Reitenberg Seite: 25
AZ:  65.16-1859-5-1219

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.1-1859-5-1219

Betreff

Vergabe eines Straßennamen in der Gemarkung Neukirchen, Flur 5, für die Erschließungs-straße zu den
vorhandenen Gewerbebetrieben

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss

(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Vergabe eines Straßennamens, Gemarkung Neukirchen, Flur 5, Am Reitenberg Seite: 26
AZ:  65.16-1859-5-1219

I. Beschlussvorschlag

Der Ortschaftsrat Neukirchen empfiehlt:
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt:
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:
Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

Das als Zufahrt zu den Gewerbegrundstücken der Firma Georg Reuss - Holzrecycling und dem
Landwirtschaftlichen Unternehmen Mihla benutzte Wegegrundstück in der Gemarkung Neu-kirchen,
Flur 5, Flurstück- Nr. 456/3, wie im beigefügten Flurkartenauszug eingezeichnet, erhält den
Straßennamen "Am Reitenberg".

II. Begründung

Die Firma Georg Reuss und das Landwirtschaftliche Unternehmen Mihla nutzen gemeinsam eine Zu- und
Abfahrt von der Landesstraße L 1016, hier der Abschnitt zwischen Neukirchen und Mihla, zu ihren
vorhandenen Betriebsgrundstücken auf dem Reitenberg. Ein Stück hinter der Straßenanbindung teilt sich
der Weg und führt in nördlicher bzw. südlicher Richtung zu den be-bauten Grundstücken. Im Anschluss
dient er als Zuwegung zu angrenzenden land- und forst-wirtschaftlich genutzten Grundstücken.

Nach Abstimmung mit den Grundstückseigentümern erteilte die Stadt Eisenach den Auftrag für ein
vereinfachtes Umlegungsverfahren nach §§ 80 ff BauGB. Vom Landesamt für Vermessung und
Geoinformation, Katasterbereich Gotha, erfolgte die katastermäßige Erfassung der Zuwe-gung von der
Landesstraße und die Neuzuordnung am Eigentum an denen im Rahmen des Verfahrens entstandenen
Grundstücken. Die Stadt Eisenach wurde Eigentümerin des neuen, eingemessenen Wegegrundstückes,
Flurstück- Nr. 456/3. Der Flächentausch zwischen den betroffenen Eigentümern erfolgt mit dem
vereinfachten Umlegungsverfahren.

Der Beschlussvorschlag begründet sich in der Notwendigkeit für die beiden anliegenden Ge-
werbegrundstücke eine postalische Adresse zu vergeben. Mit dem öffentlichen  Straßennamen „Am
Reitenberg“ und der anschließenden Vergabe einer Hausnummer besteht eine eindeutige Angabe zur
Post- und Lieferadresse. Die konkrete Zuordnung der gewerblichen Grundstücke zu einer öffentlichen
Straße ist ebenfalls für den Brand- und Katastrophenschutz sowie die schnelle medizinische Hilfe ein
unbedingtes Erfordernis.

Die Lage des öffentlichen Wegegrundstückes ist in der als Anlage beigefügten Karte, die Be-standteil
zum Verfahren der vereinfachten Umlegung ist, farbig gekennzeichnet.

Die Kosten der Beschilderung werden durch die Stadtwerke getragen.

Schneider                                                             Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister

Anlage



Stand: 17.02.06

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Nielsen Menge Krey (Tel.:672)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine

 Bedenken
Bedenken

Anmerkungen
Datum Unterschrift

66

32

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrat-Sitzung TOP Stadtratsitzung



Stand: 17.02.06

Stadtverwaltung Eisenach
� Beschlussvorlage
� Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

III Stadtwerke

Betreff

1. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen in der
Stadt Eisenach (Grünanlagensatzung)
Hier: Beratung und Beschlussfassung

Vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis BeschlussBeratungsfolge
(zutreffendes ankreuzen) öff. n.öff. ja nein Enth. Nr.

� Beigeordnetensitzung

� Ortschaftsrat

� Rechnungsprüfungsausschuss

�
Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

�
Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

�
Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

� Jugendhilfeausschuss

� Werkausschuss �

�
Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschuss

� Haupt- und Finanzausschuss �

� Stadtrat �

Finanzielle Auswirkungen

� keine Berührung des Wirtschaftsplans

� Berührung des Wirtschaftsplans
     � Erfolgsplan
     � Vermögensplan
     � Investitionsplan zum Vermögensplan

Bereich:
Seite:                              Lfd. Nr.:

Mittel
Lt. Wirtschaftsplan bzw. Nachtrag d.

lfd. Jahres
- EUR -

     Ausgaberest aus VJ bzw.
Verpflichtungsermächtigung  -

EUR -

insgesamt
- EUR -

Wirtschaftsplan
Stadtwerke

Gesamt:

Frühere Beschlüsse
Beschl.-Nr.:  0352/2001 Beschl.-Nr.: Beschl-Nr.: Beschl.-Nr.:



Stand: 17.02.06

I. Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,
der Haupt und Finanzausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,
der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt

die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt
Eisenach (Grünanlagensatzung).

II. Begründung

Auf Antrag der SPD- Stadtratsfraktion in der 16. Sitzung des Stadtrates der Stadt Eisenach am 18.11.2005,
TOP 22 (Kopie der Anlage beigefügt), wurde beiliegende 1. Änderungssatzung zur Grünanlagensatzung
erstellt.

In diesem Zusammenhang wurde § 6 Abs. 3 an die geänderte Gesetzeslage der ThürKO angepasst; der
nicht mehr gültige DM-Betrag wurde gestrichen.

Oberbürgermeister                                        Bürgermeister

Anlagen: - Entwurf 1. Änderungssatzung zur Grünanlagensatzung und Auflistung
                 öffentliche Grünanlagen der Stadt Eisenach
               - Kopie Antrag der SPD-Fraktion vom 21.10.2005



Stand: 17.02.06

III. Unterschriften

Dezernat Fachamt Federführender Sachbearbeiter

Eisenach, …
Nielsen/Bürgermeister

Eisenach, …
Menz i. V./ Stellv. Werkleiterin

Eisenach,......
             Bachmann/Abteilungsleiterin

0 36 91 / 79 18 25

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

10 � �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

� keine Bedenken

� folgende Bedenken/Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

� keine Bedenken

� folgende Bedenken/Anmerkungen:

Datum und Unterschrift



Stand: 17.02.06

1. Änderungssatzung vom .......................... zur Satzung über die Benutzung
der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Eisenach

(Grünanlagensatzung)

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Sätze 1, 4 u. 5, 20 Abs. 2 Nr. 1 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl. S.
501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt
geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 10.03.2005 (GVBl. S. 58), hat der Stadtrat der
Stadt Eisenach in seiner Sitzung am                    folgende 1. Änderungssatzung zur
Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Eisenach
(Grünanlagensatzung) beschlossen:

§ 1
Änderung der Satzung

Die Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Eisenach
(Grünanlagensatzung) vom 29.05.2001 (Thür. Allgemeine Nr. 133 v. 11.06.2001,
Eisenacher Presse - Thür. Landeszeitung Nr. 133 v. 11.06.2001) wird wie folgt geändert:

1. Nach § 1 wird ein neuer § 1a wie folgt eingefügt:

„§ 1a
Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung ergibt sich aus einer Auflistung der öffentlichen
Grünanlagen der Stadt Eisenach unter Bezeichnung der Flur- und Flurstücksnummern,
der Lage sowie der zugehörigen Pflegekategorie. Die Auflistung ist als Anlage beigefügt
und Bestandteil dieser Satzung.“

2. § 6 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst:

„(3) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 19 Abs. 1 Satz 5 ThürKO mit einer Geldbuße
bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden.“



Stand: 17.02.06

§ 2
In - Kraft - Treten

Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Eisenach, den
Stadt Eisenach

(Siegel)

Schneider
Oberbürgermeister



Stand: 17.02.06

Anlage zu § 1a der Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen in
der Stadt Eisenach (Grünanlagensatzung) vom 29.05.2001

I. Öffentliche Grünanlagen der Stadt Eisenach (Kernstadt)

Lfd.
Nr.

Flur Flurstück Lage Pflege-
kategorie

1. 1 99/1 W.-Pieck-Straße 3

2. 1 91/1 Elefantenspielplatz 2

3. 1 106/9 Breitscheidstraße 3

4. 1 106/10 Breitscheidstraße 3

5. 1 117/27 Karlskuppe-Eliasanger/ Spielplatz 2

6. 6 345/5 E.-Thälmann-Str., unterhalb Kaufhalle 3

7. 6 380/1 Kasseler Straße 3

8. 7 23/5 Mosewaldstraße 3

9. 7
427/17; 428/3,

428/5
Thälmannpark 3

10. 7 449/7; 481/13 Stregdaer Allee/Bolzplatz 2

11. 7 458/3 Nordplatz 2

12. 7 469/1 Nordplatz 2

13. 7
482/11; 449/5;
429/19; 429/20

Eingangsbereich Eisenach-Nord 3

14. 9 623/2 Rollschuhplatz/Spielplatz 2

15. 9 7131 Hiltenstraße/Spielplatz 2

16. 14 2823/2 Mühlhäuser Straße 3

17. 17 7266 Jahnplatz 3

18. 18 1066 Graf-Keller-Straße/Spielplatz 2

19. 37 2083/6 August-Rudloff-Str. 3

20. 38 2129 Landgrafenstraße 3

21. 38 2252/6 Schulstraße/Spielplatz 2

22. 39 2377  Langensalzaer Str./Ecke Friedensstraße 2

23. 40 2479/8 Heinrichstraße/Spielplatz 2

24. 40 2482 Heinrichstraße 3

25. 43 2808/2 Amrastraße/Spielplatz 2



Stand: 17.02.06

Lfd.
Nr.

Flur Flurstück Lage Pflege-
kategorie

26. 44 2824/2 Am Amrichen Rasen 3

27. 44
3158/2; 3137;

3138
Christianstraße/Spielplatz 2

28. 45 3210/2 Denkmal der Märzgefallenen 2

29. 45 3278/1; 3277/5 Kleine Rennbahn 2

30. 45 3307/2 Westplatz + Spielplatz 2

31. 46 3423 Siebenborn/Spielplatz 2

32. 51 3829 Katharinenstraße 2

33. 54 4331 Synagogenplatz 2

34. 54 4713 Roesesches Hölzchen/Spielpl. 2

35. 54 4777;4775 Wingolfitendenkmal 3

36. 54 8401; 4411/9 Bibliothek / Hellgrevenhof 2

37. 54
4411/7; 4411/11;
4411/6; 4411/8

Goethepark 2

38. 54
4450/51;
4450/27

Jakobsplan 2

39. 54
4722/2; 4713;
4723; 4722/1

Alter Friedhof+Spielplatz 2

40. 54 4742/3; 4745/1 Lutherplatz 2

41. 55 4924/2 Frauenplan/Bachdenkmal 2

42. 55 5201/1 Theaterplatz 2

43. 55 5502 Ärztedenkmal 2

44. 55 5502 Deutsche Bank 2

45. 55 5502 Karlsplatz 2

46. 55 5505 Nikolaitor 3

47. 55
5446/1; 5444/4;

5444/5
Stadtpark 3

48. 55 6549/4; 6550/2 Grimmelgasse, Wartburgallee verpachtet

49. 56 5652/2 Bahnhofstraße verkauft

50. 58
5726/4; 5726/5;

5722/1
Stadtpark 4
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Lfd.
Nr.

Flur Flurstück Lage Pflege-
kategorie

51. 58 5727/4 Stadtpark 4

52. 58 7342 Stadtpark 4

53. 58 5726/2 Stadtpark 4

54. 67 6195/1 Prellerstraße/Bolzplatz 2

55. 68 6174/5; 6174/2 Panoramawiese 4

56. 69 6219/1 Johannistal/Spielplatz 2

57. 72 6384/5 Prinzenteich 2

58. 74 6497 Kartausgarten 1

59. 74 6204 Kartausgarten 2

60. 74
6502; 8864;

6137
Erholung 2

61. 74 6572/2 Arbeitergedenkstätte 2

62. 75 7053; 7061 Domstraße/Spielplatz 2

63. 94 9725 Schwalbenweg/Spielplatz 2

64. 95 9781/12 Trenkelhofer Straße 3

65. 104 9900/2 Am Schleierborn 3

66. 104 9900/7 Am Schleierborn/Spielplatz 2

67. 104 9900/6 Am Schleierborn 3
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II. Öffentliche Grünanlagen der Stadt Eisenach (Ortsteile)

Ortsteil Stockhausen

Lfd.
Nr.

Flur Flurstück Lage Pflege-
kategorie

1. 1 62/18 Links neben der Gemeindeverwaltung 3

2. 1 62/18 An der Kirche 3

3. 1 62/18 Hinter der Kirche 3

4. 1 62/18 Vor der Kirche 3

5. 1 62/18 Vor dem Rat der Gemeinde 3

6. 1 62/18 Kriegerdenkmal 3

7. 3 198 Unterm Grund - Am Holzbach 3

8. 5 311/5 Am Wehrhofe/Spiel- u. Bolzplatz 3

Ortsteil Hötzelsroda

Lfd.
Nr.

Flur Flurstück Lage Pflege-
kategorie

1. 1 20 Schillerplatz 3

2. 1 21/1 Schillerplatz 3

3. 1 4/1 Vor der Kirche 3

4. 2 164 Zwergenparadies/Spiel + Bolzplatz 2

5. 6 1/18 Dürrer Hof 3

Ortsteil Neukirchen

Lfd.
Nr.

Flur Flurstück Lage Pflege-
kategorie

1. 1 917/6; 917/7 Denkmal "Ernst von Linsingen" 3

2. 9 1005 Stöckhof/ Parkanlage 3

3. 9 1010/3 Stöckhof/Spielplatz 2

4. 9 1010/3 Parkanlage Stückhof 3
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Ortsteil Berteroda

Lfd.
Nr.

Flur Flurstück Lage Pflege-
kategorie

1. 1 10 1000-jährige Eiche 3

2. 1 16/2 Löschteich 3

3. 1 17/1 Am Schlößchen 6 2

4. 1 17/1  -“- ( Jugendplatz ) 2

Ortsteil Madelungen

Lfd.
Nr.

Flur Flurstück Lage Pflege-
kategorie

1. 1 44/3 Max-Kürschner-Straße 3

2. 1 234/1 Parkanlage am Teich 3

3. 1 333/1 M.-Kürschner-Straße (Spielanlage) 2

Ortsteil Stregda

Lfd.
Nr.

Flur Flurstück Lage Pflege-
kategorie

1. 4 589/1 Kleehof - Anlage 2 ( Feuerwehr ) 3

2. 4 589/1 An der Feuerwehr ( alter Teich ) 3

3. 4 589/1 Kleehof / Spiel- u. Bolzplatz 2

4. 6 747/9 Wartburgblick / Spielplatz 2

Ortsteil Stedtfeld

Lfd.
Nr.

Flur Flurstück Lage Pflege-
kategorie

1. 1 75/12 Platz vor der Brücke (Denkmalplatz) 3

2. 1 90/11 Kriegerdenkmal 3

3. 1 91/8 An der Mühle 3
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Ortsteil Neuenhof – Hörschel

a) Neuenhof

Lfd.
Nr.

Flur Flurstück Lage Pflege-
kategorie

1. 1 1/1 Kriegerdenkmal - Park 3

2. 1 2/10 Parkanlage Neuenhof 3

3. 3 238+133/2 Hungerborn / Grillhütte 4

b) Hörschel

Lfd.
Nr.

Flur Flurstück Lage Pflege-
kategorie

1. 1 1/3
Rennsteigstraße

(Kriegerdenkmal Kirche)
3

2. 3 243/5
Rennsteigstraße-

Spichraer Straße/Spielpl.
2

3. 3 244/1 Spichraer Straße 3

Ortsteil Wartha - Göringen

a) Wartha

Lfd.
Nr.

Flur Flurstück Lage Pflege-
kategorie

1. 1 29 Unterdorf/Spiel- u. Bolzplatz 2

2. 2 104 Bolzplatz 2

b) Göringen

Lfd.
Nr.

Flur Flurstück Lage Pflege-
kategorie

1. 1 437/1 Steingasse (Gemeindehaus) 2

2. 2 155 Bolzplatz Auf dem Riegen + Weg 2

3. 4 419/2 Bootsanlegestelle 3

Eisenach, den
Stadt Eisenach

(Siegel)

Schneider
Oberbürgermeister
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrat-Sitzung TOP Stadtratsitzung

Stadtverwaltung Eisenach
� Beschlussvorlage
� Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

III Stadtwerke

Betreff

1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen von
öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Eisenach (Grünanlagengebührensatzung)
Hier: Beratung und Beschlussfassung

Vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis BeschlussBeratungsfolge
(zutreffendes ankreuzen) öff. n.öff. ja nein Enth. Nr.

� Beigeordnetensitzung

� Ortschaftsrat

� Rechnungsprüfungsausschuss

�
Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

�
Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

�
Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

� Jugendhilfeausschuss

� Werkausschuss �

�
Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschuss

� Haupt- und Finanzausschuss �

� Stadtrat �

Finanzielle Auswirkungen

� keine Berührung des Wirtschaftsplans

� Berührung des Wirtschaftsplans
     � Erfolgsplan
     � Vermögensplan
     � Investitionsplan zum Vermögensplan

Bereich:
Seite:                              Lfd. Nr.:

Mittel
Lt. Wirtschaftsplan bzw. Nachtrag d.

lfd. Jahres
- EUR -

     Ausgaberest aus VJ bzw.
Verpflichtungsermächtigung  -

EUR -

insgesamt
- EUR -

Wirtschaftsplan
Stadtwerke

Gesamt:

Frühere Beschlüsse
Beschl.-Nr.:  0364/2001 Beschl.-Nr.: Beschl-Nr.: Beschl.-Nr.:
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I. Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,
der Haupt und Finanzausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,
der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt

die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen von
öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Eisenach (Grünanlagengebührensatzung).

II. Begründung

Auf Antrag der SPD- Stadtratsfraktion in der 16. Sitzung des Stadtrates der Stadt Eisenach am 18.11.2005,
TOP 22 (Kopie der Anlage beigefügt), wurde beiliegende 1. Änderungssatzung zur
Grünanlagengebührensatzung erstellt.

In diesem Zusammenhang wurden in § 5 die nicht mehr gültigen, in DM ausgewiesenen Gebührensätze
gestrichen und die Rundungsregelung konkretisiert.

Oberbürgermeister                                        Bürgermeister

Anlage: Entwurf 1. Änderungssatzung zur Grünanlagengebührensatzung
             Kopie Antrag der SPD-Fraktion vom 21.10.2005
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III. Unterschriften

Dezernat Fachamt Federführender Sachbearbeiter

Eisenach, …
Nielsen/Bürgermeister

Eisenach, …
Menz i. V./ Stellv. Werkleiterin

Eisenach,......
             Bachmann/Abteilungsleiterin

0 36 91 / 79 18 25

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

10 � �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

� keine Bedenken

� folgende Bedenken/Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

� keine Bedenken

� folgende Bedenken/Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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1. Änderungssatzung vom ........................... zur Satzung über die Erhebung
von Gebühren für Sondernutzungen von öffentlichen Grünanlagen in

der Stadt Eisenach
(Grünanlagengebührensatzung)

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Satz 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl. S.
501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt
geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 10.03.2005 (GVBl. S. 58), der §§ 2, 10 und 12
des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 07.08.1991 (GVBl. S. 285,
329) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12.2004 (GVBl. S. 889), und der Satzung
über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Eisenach
(Grünanlagensatzung) vom 29.05.2001 (Thür. Allgemeine Nr. 133 v. 11.06.2001,
Eisenacher Presse - Thür. Landeszeitung Nr. 133 v. 11.06.2001) hat der Stadtrat der
Stadt Eisenach in seiner Sitzung am                    folgende 1. Änderungssatzung zur
Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen von öffentlichen
Grünanlagen in der Stadt Eisenach (Grünanlagengebührensatzung) beschlossen:

§ 1
Änderung der Satzung

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen von öffentlichen
Grünanlagen in der Stadt Eisenach (Grünanlagengebührensatzung) vom 25.06.2001
(Thür. Allgemeine Nr. 156 v. 07.07.2001, Eisenacher Presse - Thür. Landeszeitung Nr.
156 v. 07.07.2001) wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

In Abs. 1 wird der Wortlaut „...Sinne von § 1...“ durch das Wort „Geltungsbereich“ ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Kategorie“ durch das Wort „Pflegekategorie“ und das Wort
„Gebührenberechnung“ durch das Wort „Gebührenerhebung“ ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Bemessungsgrundlage für die Gebührenerhebung ist die je nach Pflegekategorie
wöchentlich genutzte Grundstücksfläche.“

3. § 5 wird wie folgt neu gefasst:
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„§ 5
Gebührensatz

(1) Folgende Gebühren werden für die Pflegekategorien nach § 4 erhoben:

a) Kategorie I:     0,50 Euro je m² je Woche, mindestens jedoch 12,80 Euro

b) Kategorie II:    0,40 Euro je m² je Woche, mindestens jedoch 10,20 Euro

c) Kategorie III:    0,25 Euro je m² je Woche, mindestens jedoch   7,70 Euro

d) Kategorie IV:   0,15 Euro je m² je Woche, mindestens jedoch   5,10 Euro

(2) Für die Gebührenerhebung gilt jede angefangene Woche als ganze Woche.

(3) Ergeben sich bei der Erhebung der Gebühren Centbeträge, so werden diese bei
einem Betrag

a) bis 0,49 Euro auf den sich ergebenden vollen Eurobetrag,

b) bis 0,99 Euro auf den sich ergebenden halben Eurobetrag

abgerundet.“

§ 2
In - Kraft - Treten

Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Eisenach, den
Stadt Eisenach

(Siegel)

Schneider
Oberbürgermeister


